
 Drucksachennummer:  
DECKBLATT  1048/2005 

 

 Datum: 
 Teil 1  Seite 1  22.11.2005 
 
 

 ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE  

Amt/Eigenbetrieb: 
18        Zentraler Service 
 
Beteiligt: 
 

Betreff:  
Mitgliedschaft im Finanzausschuss des Städtetages NRW 
 

Beratungsfolge:  
15.12.2005 Rat der Stadt Hagen 
 

Beschlussfassung:  
Rat der Stadt Hagen 

Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Hagen beschließt, 
 
Herrn Christoph Gerbersmann, Stadtkämmerer und Beigeordneter, als Mitglied des Finanz-
ausschusses des nordrhein-westfälischen Städtetages zu benennen.  

 
Der Beschluss wird mit dem Tage der Ratssitzung umgesetzt. 
 
 



 Drucksachennummer:  
KURZFASSUNG  1048/2005 

 

 Datum: 

 
1 

Teil 2 Seite 1 
 22.11.2005 

 
Jeder Mitgliedsstadt des nordrhein-westfälischen Städtetages steht ein Sitz in jedem Fach-
ausschuss NRW zu. 

 

Zum Mitglied des beim Städtetag NRW gebildeten Finanzausschusses wurde durch Be-
schluss des Rates der Stadt Hagen vom 08.10.2002 die damalige Beigeordnete und Stadt-
kämmerin Annekathrin Grehling gewählt. 

 
Da Frau Grehling aus dem Dienst der Stadt Hagen ausgeschieden ist, ist für sie ein Nachfol-
ger zu wählen. 

 
Die Benennung der Städte erfolgt laut Beschluss des Vorstandes des Städtetages NRW 
„mindestens auf Beigeordnetenebene“.  

 
Es wird daher von der Verwaltung vorgeschlagen, Herrn Beigeordneten und Stadtkämmerer 
Christoph Gerbersmann als Mitglied des Finanzausschusses NRW zu benennen. 

 
 
Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.  
 
 
 
 
 
 



FINANZIELLE  Drucksachennummer:  

AUSWIRKUNGEN  1048/2005 
 

 Datum: 
 Teil 4  Seite 1  22.11.2005 

 

 

X  Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. 
 
 
 



VERFÜGUNG /  Drucksachennummer:  

UNTERSCHRIFTEN  1048/2005 
 

 Datum: 
 Teil 5  Seite 1  22.11.2005 

 

 

Veröffentlichung: 
 Ja 
 Nein, gesperrt bis einschließlich   
 
 

Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
 
 

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
  
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

 

 
 
 
 
 
 

18        Zentraler Service 

 

 
 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  

    

    

    

    

    

    

    

     


